
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich

1.  Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder 
von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Gel-
tung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abwei-
chenden Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos 
ausführen.

2.  Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung 
dieses Vertrages getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen. Von Impress 
decor GmbH zusätzlich übernommene Pflichten berühren nicht die Geltung die-
ser Verkaufsbedingungen.

3.  Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von 
§ 310 Abs. 1 BGB.

4.  Sofern im internationalen Geschäftsverkehr im Einzelauftrag INCOTERMS ver-
wendet werden sollten, gehen die Regelungen dieser Verkaufsbedingungen 
den in den INCOTERMS enthaltenen Regelungen vor, soweit sich die Regelungs-
gegenstände entsprechen. Die Parteien sind sich darüber einig, dass die IN-
COTERMS entsprechend abgeändert werden, so dass den Verkaufsbedingungen 
widersprechende Regelungen der INCOTERMS nicht gelten. 

5.  Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem 
Besteller.

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen

1.  Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir 
dieses innerhalb von 2 Wochen annehmen.

2.  An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behal-
ten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schrift-
lichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an 
Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

§ 3 Vorarbeiten

1.  Entwürfe, Probedrucke und ähnliche Vorarbeiten sowie dem Auftraggeber be-
stätigte Änderungen an Druckvorlagen, Druckformen oder Rohmaterial erfolgen 
gegen Kostenberechnung, selbst wenn der Auftrag für die Gesamtproduktion 
danach nicht erteilt wird.

2.  Dies gilt auch für den Fall, dass wir mit der Entwicklung von Dekoren und der 
Ausführung von Musterversuchen beauftragt werden.

§ 4 Preise – Zahlungsbedingungen

1.  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere 
Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung.

2.  Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie 
wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung geson-
dert ausgewiesen.

3. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 

4.  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis 
netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung 
fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsver-
zugs.

5.  Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem 
ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

6.  Wir sind zur Einrede der Unsicherheit nach § 321 BGB insbesondere berechtigt, 
wenn der Kunde seinen bestehenden finanziellen Verpflichtungen nicht fristge-
recht nachkommt, das von einem Kreditversicherer gesetzte Limit überschritten 
ist oder mit der anstehenden Lieferung überschritten würde. 

7.  Die Kaufpreisforderungen werden sofort fällig, wenn der Kunde nicht zutreffen-
de Angaben zu seiner Kreditwürdigkeit mitgeteilt hat oder wenn die von einem 
Kreditversicherer zugesagte Deckung aus von dem Kunden zu vertretenden 
Gründen reduziert wird.

§ 5 Lieferzeit

1.  Die Lieferfristen beginnen frühestens zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Der 
Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen 
Fragen voraus.

2.  Die rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.

3.  Bei Überschreiten der Lieferfrist hat der Besteller eine angemessene Nachfrist zu 
setzen.

4.  Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ord-
nungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede des 
nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

5.  Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden 
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Wei-
tergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

6.  Sofern die Voraussetzungen von Abs. (4) vorliegen, geht die Gefahr eines zufäl-
ligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem 
Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerver-
zug geraten ist.

7.  Impress decor GmbH ist berechtigt, vertragliche Pflichten nach dem vorgese-
henen Termin zu erfüllen, es sei denn, dass die Nacherfüllung für den Kunden 
unzumutbar ist.

8.  Betriebsstörungen, Lieferfristüberschreitungen oder Lieferausfälle unserer 
Lieferanten, Rohstoff-, Energie- oder Arbeitskräftemangel, Streiks, Aussperrun-
gen, Schwierigkeiten bei der Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, 
Verfügungen von hoher Hand und Fälle höherer Gewalt befreien für die Dauer 
der Störung und im Umfang ihrer Wirkung die davon betroffene Partei von der 
Verpflichtung zur Lieferung bzw. Abnahme, soweit die betroffene Partei die Er-
eignisse nicht zu vertreten hat. Die an der Erfüllung des Vertrages gehinderte 
Vertragspartei ist verpflichtet, die andere Vertragspartei unverzüglich unter Dar-
legung der ihn an der Erfüllung des Vertrages hindernden Umstände zu benach-
richtigen; sie wird darüber hinaus alles in ihrer Macht Stehende unternehmen, 
um das Leistungs- bzw. Abnahmehindernis so schnell wie möglich zu beseiti-
gen.

9.  Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende 
Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 
HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge 
eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Besteller berechtigt ist geltend 
zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall ge-
raten ist.

10.  Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug 
auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertrags-
verletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist 
uns zuzurechnen. Sofern der Liefervertrag nicht auf einer von uns zu vertreten-
den vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

11.  Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu 
vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

12. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.

§ 6 Gefahrenübergang – Verpackungskosten

1.  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab 
Werk“ vereinbart. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

2.  Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungs-
ordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten. Der Be-
steller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten 
zu sorgen.

3.  Sofern der Besteller es ausdrücklich wünscht, werden wir die Lieferung durch 
eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt 
der Besteller.

4.  Soweit in der Rechnung oder im Lieferschein/Frachtbrief ausdrücklich als Leih-
verpackung kenntlich gemachten Emballagen geliefert werden, sind diese uns 
sofort nach Gebrauch, spätestens jedoch innerhalb eines Zeitraumes von 3 Mo-
naten nach Rechnungsdatum, in verwendungsfähigem Zustand fracht- und ge-
bührenfrei zurückzusenden. Werden sie nicht rechtzeitig oder in einem Zustand 
zurückgesandt, der eine Wiederverwendung ausschließt, so sind wir berechtigt, 
den Käufer mit den Wiederbeschaffungskosten zu dem jeweiligen Tagessatz zu 
belasten und sofortige Zahlung zu verlangen. 

5.  Auch bei Vereinbarung von INCOTERMS der Gruppe F ist Impress decor GmbH 
nicht verpflichtet, nicht ausdrücklich vereinbarte Bescheinigungen oder Doku-
mente beizubringen, Zollabfertigungen zu erledigen oder außerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland geltende Maß- und Gewichtssysteme, Verpackungs-, 
Kennzeichnungs- oder Markierungsvorschriften oder Zertifizierungspflichten zu 
beachten.

§ 7 Beratung - Auskunft 
 
1.  Auskünfte über Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten unserer Produk-

te, technische Empfehlungen oder Beratungen und sonstige Angaben sind nicht 
durch vertragliche Nebenpflichten begründet, erfolgen nach bestem Wissen, 
jedoch unverbindlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

2.  Die Erteilung derartiger Auskünfte begründen keinen selbständigen Beratungs-
vertrag ohne ausdrückliche schriftliche Vereinbarung und erweitern unsere Ne-
benpflichten ohne ausdrückliche schriftliche Vereinbarung nicht.

§ 8 Abtretung

  Die Abtretung von gegen uns gerichtete Ansprüche ist nur mit unserer Zustim-
mung wirksam.

§ 9 Mängelhaftung

1.  Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass die Ware mangelfrei ist, sofern 
sie der in der bestätigten Bestellung/Spezifikation angegebenen Beschaffenheit 
entspricht Sollte sich die Ware für eine andere als die gewöhnliche Verwendung 
nicht eignen, begründet dies keinen Mangel, es sei denn, die Parteien haben eine 
besondere Verwendungsfähigkeit schriftlich vereinbart. 

2.  Die Verwendung von schlagwortartigen Bezeichnungen, die Bezugnahme auf 
allgemein anerkannte Normen, die Verwendung von Waren- oder Gütezeichen 
oder die Vorlagen von Mustern oder Proben beschreiben lediglich die Beschaf-
fenheit und begründen für sich allein nicht die Übernahme einer Garantie oder 
Zusicherung.

3.  Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 
HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. Dazu gehört erforderlichenfalls auch eine Probeverarbei-
tung. Dies gilt auch für zur Korrektur übersandte Vor- und Zwischenerzeugnisse. 
Die Gefahr etwaiger Fehler geht mit der Druckreiferklärung auf den Auftrag-
geber über, soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in dem sich an die 
Druckreiferklärung anschließenden Fertigungsvorgang entstanden sind oder 
erkannt werden konnten. Dies gilt für alle sonstigen Freigabe-Erklärungen des 
Auftraggebers während der Fertigung.

4.  Abweichungen in Struktur, Farbe und Maße innerhalb der gewerblichen To-
leranz stellen keine Mängel dar. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist 
der Besteller nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseiti-
gung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der 
Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung 
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die 
Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.

5.  Schlägt die Nacherfüllung endgültig fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl 
berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. Dabei sind sich die Parteien 
darüber einig, dass Impress decor GmbH auch mehrfache Nachbesserungsversu-
che unternehmen darf, soweit sie dem Kunden zumutbar sind.

6.  Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Scha-
densersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 
einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung 
angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typi-
scherweise eintretenden Schaden begrenzt.

7.  Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine 
wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadenser-
satzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt.

8.  Soweit dem Besteller ein Anspruch auf Ersatz des Schadens statt der Leistung 
zusteht, ist unsere Haftung auch im Rahmen von Abs. (3) auf Ersatz des vorher-
sehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.

 
9.  Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz.

10.  Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausge-
schlossen.

11.  Die Verjährungsfrist für sämtliche Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerech-
net ab Gefahrenübergang.

12.  Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB 
bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangel-
haften Sache.

§ 10 Gesamthaftung

1.  Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 9 vorgesehen, ist – ohne 
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlos-
sen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei 
Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer 
Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.

2.  Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder einge-
schränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaf-
tung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungs-
gehilfen.

§ 11 Mehr- oder Minderlieferungen

  Die Parteien sind sich darüber einig, dass Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 
10% der bestellten Auflage keinen Mangel darstellen und nicht beanstandet 
werden. Bei Lieferung aus Papiersonderanfertigungen unter 3.000 kg erhöht sich 
dieser Prozentsatz auf 20%. 

§ 12 Eigentumsvorbehaltssicherung

1.  Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zah-
lungen aus der Geschäftsverbindung vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des 
Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache 
zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt kein Rück-
tritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. In 
der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir 
sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwer-
tungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener 
Verwertungskosten – anzurechnen.

2.  Der Besteller ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesonde-
re ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Dieb-
stahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern sowie auf Anforderung 
von Impress decor GmbH die Ware auf eigene Kosten getrennt zu lagern oder 
geeignet abzugrenzen, deutlich sichtbar als Eigentum von Impress decor GmbH 
zu kennzeichnen und alle Massnahmen zu treffen, die zu einer umfassenden 
Sicherstellung des Eigentumsvorbehaltes geboten sind. Die gegen die Versiche-
rungen anwachsenden Ansprüche tritt der Kunde hiermit sicherungshalber in 
voller Höhe unwiderruflich an Impress decor GmbH ab. Impress decor GmbH 
nimmt die Abtretung an. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich 
sind, muss der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig ausführen.

3.  Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unver-
züglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erhe-
ben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der 
Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

4.  Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang wei-
ter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Faktura-Endbetrages (einschließlich USt) unserer Forderung ab, die ihm aus der 
Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar un-
abhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft 
worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der 
Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt 
hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, 
solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten 
Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein An-
trag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstel-
lung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller 
uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum 
Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushän-
digt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

5.  Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets 
für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sa-
che im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich 
USt) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für 
die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die 
unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

6.  Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrenn-
bar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Ver-
hältnis des Wertes der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich USt) zu den 
anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die 
Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzuse-
hen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum 
überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Mitei-
gentum für uns.

7.  Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen 
gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück 
gegen einen Dritten erwachsen.

8.  Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Be-
stellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die 
zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizu-
gebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 13 Verwahrung, Eigentum, Urheberrecht, Geschmacksmusterrecht, Marke

1.  Die von uns zur Herstellung des Vertragserzeugnisses eingesetzten Betriebsge-
genstände, insbesondere Filme, Druckformen, Druckzylinder und Druckmuster 
bleiben, auch wenn sie gesondert berechnet werden, unser Eigentum und wer-
den nicht an den Besteller ausgeliefert.

2.  Der Auftraggeber steht dafür ein, dass durch die Ausführung seines Auftrags ge-
werbliche Schutzrechte, insbesondere Urheberrechte Dritter, nicht verletzt wer-
den. Der Auftraggeber hat uns von allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen 
Rechtsverletzung freizustellen.

3.  Das Urheberrecht, das Geschmacksmusterrecht und das Recht der Vervielfäl-
tigung nebst sämtlicher Nutzungsrechte in jeglichem Verfahren und zu jegli-
chem Verwendungszweck an eigenen oder von uns – auch im Kundenauftrag 
– entwickelten Originalen, Entwürfen, Druckformen und dergleichen verbleibt, 
vorbehaltlich ausdrücklicher schriftlicher anderweitiger Regelung, bei uns. Dem 
Kunden werden die für nach dem Vertragszweck vorausgesetzten Gebrauch er-
forderliche einfache Nutzungsrechte eingeräumt.

4.  Vorlagen, Rohstoffe, Filme, Druckformen und andere der Wiederverwendung 
dienende Sachen sowie Halb- und Fertigerzeugnisse werden nur nach vorheriger 
Vereinbarung und gegen besondere Vergütung durch uns verwahrt. Wir haften 
bei der Verwahrung nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

5.  Sollen die in Verwahrung genommenen Sachen versichert werden, so hat der 
Auftraggeber die Versicherung selbst zu besorgen und die Prämie zu bezahlen.

6.  Soweit unsere Produkte mit Marken gekennzeichnet sind, ist der Kunde nicht 
berechtigt, die Markenkennzeichnung ohne unsere Zustimmung zu entfernen. 
Die Anbringung unserer Markenkennzeichnung ist nicht als Zustimmung zum 
Gebrauch der Marke für die von dem Kunden hergestellten und weiterverar-
beiteten Erzeugnisse anzusehen. Hierüber ist eine gesonderte Vereinbarung zu 
treffen.

§ 14 Gerichtsstand – Erfüllungsort

1.  Unser Geschäftssitz ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Klagen, die gegen 
uns gerichtet sind; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an dem Gericht 
seines Sitzes zu verklagen.

2.  Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; 

3.  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Ge-
schäftssitz Erfüllungsort.

Allgemeine Verkaufsbedingungen impress decor GmbH


